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Einleitung 

J. Sachproblem: Die Kollision von verlängertem 
Eigentumsvorbehalt und Forderungsabtretung, 

insbesondere der Factoringzession, im 
englischen und deutschen Recht 

Das Problem, das entsteht, wenn ein verlängerter Eigentumsvorbehalt mit 
einer Factoringzession zusammentrifft, ist im deutschen Recht auf grund einer 
Reihe von BGH-Entscheidungen im Sinne einer differenzierenden Lösung 
geklärt. Sie scheint auch in der Praxis zufriedenstellend zu funktionieren, wenn 
auch neuerdings Abgrenzungsschwierigkeiten und damit neue Probleme 
auftauchen. 

Es stellt sich jedoch die Frage, ob die deutsche Lösung nur deshalb 
funktioniert, weil sie die Rechtslage hinreichend klärt, so daß sich die 
beteiligten Wirtschaftskreise darauf einstellen können, oder ob sie darüber 
hinaus "richtig" ist. Dafür würde sprechen, wenn andere Rechtsordnungen 
innerhalb ihrer eigenen Dogmen und Begriffe zu einem ähnlichen Ergebnis 
kämen. Es ist allerdings wohl nicht so, daß es bei einem typisierbaren Konflikt 
zwischen zwei unterschiedlichen Wirtschaftssubjekten nur eine sachgerechte 
Lösung geben kann oder jedenfalls sollte. Vielmehr muß gesehen werden, daß 
die Gleichheit der Ergebnisse auch Zufall sein kann, so daß unterschiedliche 
Ergebnisse ebenso sachgerecht sein können - wenn z.B. lediglich Rechts-
sicherheit, keine bestimmte Wertung erforderlich sind - , und schließlich, daß 
in unterschiedlichen Wirtschaftssystemen unterschiedliche Lösungensachgerecht 
sein können. Man wird allerdings sagen können, daß Gleichheit der Ergebnisse 
ein Indiz für ihre Sachgerechtigkeit ist. 

Daher ist die Lösung des Sachproblems nicht nur von Interesse für den, der 
sich in England auf eine Factoringzession oder einen verlängerten Eigentums-
vorbehalt berufen will!. Vielmehr könnte auch die deutsche Disk.Jssion auf 
diese Weise bereichert werden. 
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Der Vergleich mit dem englischen Recht ist aus zwei Gründen besonders 
interessant. Zum einen deshalb, weil in England, anders als in Deutschland, das 
Factoring um einiges länger als das dem verlängerten Eigentumsvorbehalt 
vergleichbare Institut - das seit der Entscheidung Aluminium Industrie Vaassen 
B.V. v. Romalpa Aluminium Ltd.2 1976 diskutierte "Romalpa-Recht" - bekannt 
und etabliert ist. 

Zum anderen, weil das englische Recht über ein umfangreiches Regelsystem 
zur Frage der "Prioritäten", also zur Lösung des Rangkonflikts zwischen 
kollidierenden Verfügungen über einen Gegenstand verfügt, so daß eine 
differenzierte Argumentation zu erwarten ist. 

Die Lösung des Sachproblems ist in England allerdings noch nicht ab-
schließend geklärt und wird aus noch darzulegenden Gründen vielleicht niemals 
geklärt werden. Grundlegende Wertungen des englischen Rechts sind gleich-
wohl erkennbar. 

ll. Grundlagen 

Zum Verständnis der Probleme sind einige Grundlagen "vor die Klammer zu 
ziehen". 

A. Common law und Equity 

Das Denken und die Begriffswelt des englischen Rechts sind von seiner 
Geschichte geprägt. Dazu gehört insbesondere die Unterscheidung von Common 
law und Equity. Das Common law, das seit dem 12. Jahrhundert von den 
common law-Gerichten (insbesondere der King's Bench, heute Teil des High 
Court) entwickelt wurde, bildet die Grundlage des englischen Rechts. Equity 
wurde seit Ende des 15. Jahrhunderts von eigenen Gerichten (den Equity- oder 

I Die Frage der Prioritäten wird nach englischem IPR nach der lex fori beurteilt, vgl. 
Oditah (1989) 9 O.J.L.S. 513, 523 m Nw. Die Registrierungsbedürftigkeit an durch 
englische companies begründeten Sicherheitsrechten, insbesondere an Drittforderungen, 
die sich gegen englische companies richten, richtet sich gleichfalls nach englischem 
Recht, In re Weldtech Equipment (1991) B.C.C. 16, 17. 

2 [1976] 1 W.L.R. 676. 
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Chancery-Gerichten) entwickelt. Das System von Equity ergänzt das Common 
law durch eigene Rechte und Ansprüche bei grundsätzlicher Anerkennung von 
dessen Vorrang3, während das common law Equity ignoriert. Daher führt ein 
von Equity erzeugtes Recht4 ein Eigenleben; grundsätzlich unabhängig von der 
Rechtslage at law und seinen eigenen Regeln unterworfen. Im Konfliktfall gilt 
allerdings: "Equity follows the law". Darauf beruht die wichtigste Kollisions-
regel, derzufolge der gutgläubig-entgeltliche Erwerber eines legal interest an 
einer Sache Vorrang vor einem nur in equity Berechtigten hat. Im allgemeinen 
sind an Vermögensgegenständen legal und equitable interests' möglich. 

B. Insolvenz 

Sicherungsrechte und im Kollisionsfall ihre Priorität haben ihre Bedeutung 
vor allem in dem Fall, in dem der Schuldner wirtschaftlich nicht in der Lage 
ist, einem der Gläubiger anderweitig Befriedigung zu verschaffen, also im 
Insolvenzfall. Hier kennt das englische Recht verschiedene Formen je nach Art 
des insolventen Schuldners6. Man unterscheidet zwischen "bankruptcy" von 
Individuen und partnerships (personengesellschaften) einerseits und "liquida-
tion/winding-up" von companies (Handelsgesellschaften mit eigener Rechts-
persönlichkeit) andererseits. Eine konkursähnliche7 Wirkung hat die Durch-
setzung der sog. floating charge im Wege der receivership (Zwangsverwaltung). 
Die floating charge berechtigt in den in der Sicherungsabrede bestimmten Fällen 
(häufig u.a. Zahlungsverzug) zur Ernennung eines receivers durch den 
Sicherungsnehmer, der die Geschäfte der company führt, bis ausstehende 
Forderungen entsprechend der gesetzlichen Reihenfolge (vor dem Inhaber der 
floating charge kommen insbesondere speziell gesicherte Gläubiger und Inhaber 

3 Dabei blieb es auch nach der Fusion der Gerichtsbarkeiten, vgl. FisherlLightwood 
S.460. 

4 Die verschiedenen Bedeutungen von "equitable" zählt Gilmore I S. 198 f. mit einem 
resignierenden Hinweis darauf auf, daß die englische Sprache überreich gesegnet sei mit 
Wörtern mit mehreren Bedeutungen; die Möglichkeit beziehungsreicher Kürzel bekomme 
allerdings nur der Poesie, nicht der Jurisprudenz. Vgl. auch Williston (1918) 31 Harv. 
L.R. 822, 824. 

5 Zur Unterscheidung von "title" und "interest" vgl. Crossley Vaines S. 3 ff.; Goode, 
Commercial Law S. 52 f., 59 f.; McCormack S. 8 ff; Parris S. 10; Goode [1976] 92 
L.Q.R. 360, 362 ff.. Sie spielt vorliegend keine Rolle. 

6 Übersicht bei Cork/Graham ZIP 1982, 1275, 1276 ff. 

7 Goode, Commercial Law S. 908. 
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